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1 	 T 227/86 

Sachverhalt und Antrãge. 

Auf die europãische Patentanmeldung 81 101 106.3, die am 

17. Februar 1981 unter Inanspruchnahme der Priorität voin 

21. März 1980 eingereicht worden war, wurde am 

29. Juni 1983 das europäische Patent 36 938 auf der 

Grundlage von acht Anspruchen erteilt. 

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde- 

führerin am 18. Januar 1984 aufgrund von Artikel 100 (a) 

EPU Einspruch ein wegen niangeinder erfinderischer Tätig-

keit. Zur Begründung stützt sie sich u.a auf folgende 
Dokumente: 

DE-A- 2 338 900 	(1) 
US-A- 3 513 109 	(8) 

Mit Zwischenentscheidung vom 21. Mal 1986 hat die Em- 
spruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrechterhaltung 

des Patents in geãndertent Umfang auf Grund der in der 
Mitteilung gemäB Regel 58 (4) EPU vom 28.8.1985 angege-
benen Unterlagen EinspruchsgrUnde nach Artikel 100 EPU 
nicht entgegenstehen. 

Die genannte Entscheidung erfolgte auf der Grundlage von 
ebenfalls acht Ansprüchen, die sich von denjenigen der 

erteilten Fassung lediglich dadurch unterscheiden, daB mm 
neuen Anspruch 1 die Leg ierungs zusammensetzung mm Oberbe-

griff angegeben ist, anstatt wie bisher im kennzeichnenden 
Tell des Anspruches. 

Die geltenden (unabhangigen) Ansprüche 1 und 6 lauten: 

1. Verfahren zur Herstellung eines Katalysatorträgers 

durch Glühen elnes Forinkârpers aus Chroni-Aluininium-Stahi 
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2 	 T 227/86 

mit 10-30 Gew% Cr, 3-8 Gew% Al, 0-5 Gew% Mn, Ti, Si, C, P, 
S, Rest Fe, während 2-50 Stunden bei 800-1100°C unter Zu-
tritt von Luft und anschlielendes Aufbringen einer Ober-

flächenschicht aus Cerdioxid, dadurch gekennzeichnet, daB 

man den geglühten Formkôrper mit einer Suspension von 

Ceroxidhydrat in einer wãBrigen Lösung von Amnmoniumnitrat 

benetzt, trocknet und 5-20 Stunden bei 600 bis 1000°C 

glüht. 

6. Verwendung des nach dem Verfahren gemäB einem der An-
sprüche 1-5 erhãltlichen Katalysatortrãgers zur Herstel-

lung eines Katalysators für die Reinigung der Abgase aus 
Verbrennungsmotoren und Industrieanlagen, dadurch gekenn-

zeichnet, daB man den Katalysatortrãger mit 0,05 bis 0,5 

Gew% mnindestens ejnes Edelmetalls beschichtet, indem man 

ihn mit der wãBrigen Lôsung mindestens einer Edelmetall-
verbindung tränkt, bei 40-80°C trocknet und auf 250-400°C 
erhitzt. 

V. 	In ihrer Entscheidung erkennt die Einspruchsabteilung 

neben der Neuheit des Patentgegenstandes, auch das Vor-

liegen von erfinderischer Tãtigkeit an. Die Begrundung 

dafür lautete im wesentlichen wie folgt: 

Zur Herstellung des Cerdioxids bzw. der Metalloxide werde 

in Dokument (1) das Hydrogel von Elektrolyten und damit 
auch von Ammoniumnitrat freigewaschen bzw. unter Anwendung 

des Strahlverfahrens ein Oxidgel erhalten, bei dem das 

eventuell zugemischte Amnmoniumnitrat durch Anwendung hoher 

Temperaturen wie 800°C bereits zersetzt worden sei. Die 

besondere Wirkung des beanspruchten Verfahrens werde je-

doch gerade dadurch erzielt, daB die verwendete Ceroxid- 

hydrat-Suspension gelôstes Aimnoniumnnitrat enthalte. 
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Das patentgeinãBe Verfahren unterscheide sich gegenüber 

Dokunent (8) dadurch, daS auf die bisher geforderte An-

wesenhejt von "Amjnen" verzjchtet werden könne. Es sei 

darüberhinaus auf die Herstellung eines ganz speziellen 

Katalysatortrãgers gerichtet, wobei eine gute Haftung der 

auf dent Träger abgeschiedenen Cerdioxid-Schicht erfolge. 

VI. 	Gegen diese Entscheidung hat die Bèschwerdeführerin am 

10. Juli 1986 Beschwerde erhoben und diese auch begründet. 

Die vorgeschriebene Gebühr wurde fristgerecht entrichtet. 

Zur Begründung der Beschwerde wurden mm wesentlichen 

folgende Argumente vorgetragen: 

Dokunient (8) werde in der Zwischenentscheidung unzutref- 

fend ausgewertet, da eine Ammin-Verbindung (d.h. em 

Anunoniakkomplex - vgl. Jander-Wendt, Lehrbuch der analy-

tischen und präparativen anorganischen Chemie, S. Hirzel 

Verlag Stuttgart, 1952 - im folgenden Dokument (12)) einem 

Arnin gleichgesetzt werde. 

Die in Anspruch 1 von Dokument (8) u.a. vorgesehene fiber-

führung von unhydratisierten Saizen seltener Erden ins 

Aminin mit Hilfe von wasserfreiem Anunoniak und die an-

schliel3ende Bereitung der Suspension unter Verwendung 

eines die Hydrolyse vermeidenden organischen Lösungsmit-

tels, gelte nicht bzw. sei nicht notwendig, wenn Oxid-

hydrate oder Hydroxide (z.B. von Cer) in der Suspension 

verwendet werden sollen. Auch könnten gemäB diesem An-

spruch anstelle von Be (Ex. 6) und Zr (Ex. 7) gleicher-

mal3en "rare earth elements" (wie Cer) in Nitratform ver-

wendet werden. Die in den (nicht mit organischen Lôsungs-

mnittein arbeitenden) Ausfuhrungsbeispielen 6 und 7 gegebe-

nen Anweisungen müBten zwingend dazu führen, daB das zu 

beschichtende Substrat mit einer wäBrigen Lösung von 

Anunoniumnitrat benetzt und hierauf getrocknet und calci- 
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4 	 T 227/86 

niert werde. Daher müBten sich auch hier schon die von der 

Aninelderin geltend gemachten Haftverbesserungen auf dem 
Substrat zwingend umso mehr ergeben, als in Dokument (8) 

die besondere Eignung des bekannten Verfahrens selbst für 

Katalysatortrãger mit glatten Oberflãchen (Glas, Metall, 
Aluminiumoxid usw.) herausgestelit werde. Im übrigen sei 

aus (8) die Anwesenheit von Ammonnitrat erkennbar gewesen, 

wie auch Dokument (12) belege. 

Uberdies känne Dokument (1) dem Fachmann eine Anleitung 
zur Verwendung von Ammoniumnitrat bei der Uberführung 
eines Ceroxihydrats in sehr kleine Oxidpartikel geben, 

weiche eine wirksaine Verzahnung und Verfilzung mit der 

zerklüfteten Oberfläche eines vorgegluhten Formkörpers aus 

Chrom-Aluminium--Stahi erwarten lieBen. In der Zwischenent-
scheidung sei übersehen worden, daB beim Vergleichsbei-
spiel 5 des Streitpatents wegen der vorherigen Abtrennung 
des Ammoniuninitrats dessen partikelzerkleinernder Treib-
mitteleffekt auf das Cerhydroxid beim Erhitzen wegfalle, 

womit die Entstehung haftungsgünstiger Kleinteilchen 
entfalle. 

Sowohl Dokument (8) wie (1) zeigten also schon den von der 
Beschwerdegegnerin (Patent inhaberin) nachvollzogenen Weg 

auf, wobei aber aufgrund der Analogie des beanspruchten 

Verfahrens zu denijenigen gemãB Dokument (8) dieser Stand 
der Technik dem Anineldungsgegenstand etwas näher sei als 

(1). Es sei im vorliegenden Zusainmenhang aber davon aus-

zugehen, daB die elgentliche Funktion des Anunonnitrats bei 

seiner Zersetzung auch schon von (1) in der Erzeugung 

haftungsgünstiger Kleinstteilchen gesehen wurde. DaB die 

Zersetzung komplexer Aimninverbindungen gemäB (8) synchron 

mit der Zersetzung des vom Fachmann erkennbaren anwesenden 

Ainmoniuninitrats einhergehe, sei kein Grund für diesen, die 

gleichgerichtete Wirkung des letzteren zu übersehen. 
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5 	 T 227/86 

VII. 	Die Beschwerdegegnerin hat diesen Ausführungen wider- 

sprochen und im wesentlichen das Folgende ausgefuhrt: 

Es sei offensichtlich, daB es sich bei der Vertauschung 
von tAmin  und "Ainin" lediglich urn einen Feh].er handle. 
Verbessere man nämlich in der Zwischenentscheidung "Ainin" 

jeweils zu "Ammin", so selen die Ausführungen voll ver-

ständlich und zutref fend. Im übrigen sei den Autoren von 

Dokument (8) derselbe harmlose Fehier unterlaufen (vgl. 
Spalte 8, Zeile 57). 

Die Arbeitsweise der Entgegenhaltung (8) habe mit der-

jenigen des Streitpatents wenig gemein, da bei Dokuinent 

(8) im Falle des Einsatzes von Cerverbindungen in der ggf. 
wasserfreien Aufschlärnrnung kein Ajiunoniumnitrat vorliegen 

könne und dort anders als im Streitpatent die Verwendung 

von Amminen als Haftrnittel zwingend sei. Auch werde in 

Dokument (8) der môgliche Metallträger unmittelbar mit 
einer Aufschlämmung behandelt, die sowohi den eigentlichen 

Katalysator als auch das Haftrnittel enthalte. Was schlieB-

lich den Träger selbst angehe, sei von einer oberflâch-
lichen Oxidation nicht die Rede. 

Iin übrigen werde un Gegenstatz zum Streitpatent beim 

Strahlvermahlen gemãc3 Dokument (1) ein Oxidgel erhalten, 
bei dern das evtl. zugemischte Ainmoniumnitrat durch die 

Anwendung hoher Teinperaturen wie 800°C bereits zersetzt 

worden sei. Die besondere Wirkung des beanspruchten Ver-

fahrens werde jedoch gerade dadurch erzielt, daB die ver-
wendete Ceroxidhydrat-suspensjon gelóstes Ainmoniuinnitrat 
enthalte. 
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VIII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, der Beschwerde stattzu-

geben, die ergangene Zwischenentscheidung aufzuheben und 

das Patent 0 036 938 in vollem Umfang zu widerruf en. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

Entsche idimgsgrfinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Re-

gel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Gegen den nun geltenden Anspruch 1 ist formal nichts em-

zuwenden, da durch Ubernahme der Legierungszusammensetzung 

voni Kennzeichen des erteilten (ursprünglichen) Anspruchs 

in den Oberbegriff der Schutzbereich des Patents gegenüber 

der zunächst erteilten Fassung nicht erweitert wird. Eine 

soiche Anderung 1st daher in Rahmen der Artikel 123 (2) 

und (3) EPUzulässig. 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein Verfahren 

zur Herstellung und Verwendung eines Katalysatortrãgers. 

Nãchstkomniender Stand der Technik ist Dokument (8), 

weiches das Aufbringen eines fest haftenden katalytischen 

Oberzugs auf insbesondere Trãger mit glatter Oberflãche 

(z.B. Glas, Metall, A1203) betrif ft. Die Herstellung des 

Uberzugs erfolgt durch Auftragen einer Aufschlãnunung, die 

aus zwei Hauptkoinponenten (A) und (B) bestehen muS: 

(A) u.a. feinteilige Oxide oder Hydroxide der seltenen 

Erdmetalle (katalytische Komponente), 
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7 	 T 227/86 

- 	 (B) wenigstens ein Ammin eines bestimmten Metalls 
(Antnioniakkoinplex). 

Der fertige Uberzug wird dadurch erhalten, daB die auf-

getragene Aufschlãmrnung entweder sofort oder erst nach 

vorangehender Trocknung in der Luft calciniert wird (siehe 

Anspruch 1; Spalte 1, Zeilen 44-67; Spalte 2, Zeilen 30-
38; Spalte 4, Zeilen 6-13 und Spalte 5, Zeilen 11-13). 

Als Arnmin-Bildner kann ein seltenes Erdmetall eingesetzt 

werden (siehe Spalte 4, Zeilen 19-24). Urn die Hydrolyse 

soicher Ammine in wäl3rigern Milieu zu vermeiden (zumindest 

teilweise Zersetzung), soliten diese in einern organischen 

Lösungsrnittel (Methanol, Aceton, Athylacetat) eingesetzt 

werden. Ainmineaus seltenen Erden kónnen nicht wie üblich 
aus dent Metallsalz (Nitrat, Formiat usw..) mit Hilfe einer 
Base (NH40H u. dgl.) hergestelit werden. Man muB Salze 

vorab in einent getrennten Arbeitsgang in unhydratisierte 

Salze verwandein, bevor diese mit wasserfreiexn Ammoniak 

ins Ainmin überführt werden (Sp. 1, Z. 65-71; Sp. 4, Z. 6-
24 und Sp. 8, Z. 52-61). 

Auch soilte die Aufschlänunung inindestens 3% an Ammin ent-

halten urn eine einwandfreie Haftung auf dent Tràger zu er-
zielen (siehe Spalte 4, Zeilen 35-38). 

5. 	DerngegenUber 1st es Aufgabe des Streitpatents ein weiteres 
Verfahren zur Aufbringung eines Katalysators auf einen 
Träger aus Metall bereitzustellen. 

Diese Aufgabe wird gentãfi dent geltenden Anspruch 1 zuni Tell 

dadurch gelöst, daB der Metallträger mit einer unabhängig 

von den Katalysatorsubstanzen fest anhaftenden Ober-
flächenschjcht versehen wird, wobei man 
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einen Forinkôrper aus Cr-Al-Stahl (10-30 Gew% Cr, 3-8 
Gew% Al, 0-5 Gew.% Mn, Ti, Si, C, P, S, Rest Fe) 
wãhrend 2-50 Stunden bei 800-1100C unter Zutritt von 
Luft glüht und 

den geglUhten Formkórper mit einer Suspension von 
Ceroxidhydrat in einer wà8rigen Lãsung von Ammonium-
nitrat l)  benetzt,  2)  trocknet und 3)  5-20 Stunden 
bei 600 bis 1000C glüht. 

Durch die Beispiele im Streitpatent 1st glaubhaft belegt, 
daB die Aufgabe mit Hilfe dieser MaBnahmen tatsãchlich 
gelöst wird. Dies wird von der Beschwerdeführerin auch 
nicht bestritten. 

Das beanspruchte Verfahren zur Herstellung eines Kataly-
satorträgers 1st gegenüber den im Laufe des Verfahrens 
zitierten Dokumenteri neu. Die Beschwerdeführerin hat die 
Neuheit auch wãhrend des Beschwerdeverfahrens nicht in 
Frage gestelit. Das gleiche gilt für die Verwendung des 
Katalysatortrãgers zur Herstellung eines Katalysators für 
die Reinigung der Abgase aus Verbrennungsmotoren und 
Industrieanlagen. 

Es ist daher zu untersuchen, ob angesichts der gesteliten 
Aufgabe das beanspruchte Verfahren auf einer 
erfinderischen Tãtigkeit beruht. 

7.1.1. Entgegen dem Streitpatent beschreibt Dokument (8) keinen 
Katalysatortrãger mit einer Haftschicht, die für die 
Aufnahme von Katalysatorsubstanzen geeignet ist, sondern 
einen katalytischen uberzug, dessen einwandfreie Haftung 
insbesondere auf einem glatten Trãger mit Hilfe eines 
Aminins erreicht wird, wobei sowohl die Katalysator- als 
auch die Axnmin-Komponente aus einem seltenen Erdmetall 
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9 	 T 227/86 

bestehen kann. Die Wahi des Trägers 1st unkritisch (Glas, 

Metall usw.) (siehe Spaite 2, Zeilen 30 bis 32). 

Nicht ausdrücklich genannt wird mi Zusaminenhang mit der 

Herstellung des Ainmins das im Streitpatent verwendete 
seltene Erdinetall Cer (Ce). Ebensowenig wird eine Vor-

behandlung des Trãgers durch (oxidierendes) Glühen er -

wähnt. 

Zur Vorbeugung der Zersetzung (Hydrolyse) der Anunine von 

seltenen Erdmetallen in wäBrigem Milieu sind diese (mit 

der Katalysator-Komponente) bei der Herstellung des Uber-
zugs in einer Aufschlãinrnung in einein organischeri Lösungs-

mittel d.h. in einem völlig wasserfreien Milieu anzuwen-
den. Dabei sind es die Ammine, die für die Haftung des 

Uberzugs auf dem Träger verantwortlich sind (Sp. 1, Z. 44-

51). Es versteht sich daher von selbst, warum in diesein 

Stadium jegliche Zersetzung des Aiurnins vermieden wird und 
war-urn die Ammjne der seltenen Erdmetalle nicht wie üblich 

in wãBrigem Milieu aus einem Metallsalz und einer Base 
(NH40H usw.) hergestelit werden, sondern in einem getrenn-

ten Arbeitsgang aus einem unhydratisierten Salz mit Hilfe 

von wasserfreieni Amnioniak. liii Streitpatent wird aber be-

wuBt der wäBrige Weg mit Bildung elner NH4NO3-haltigen 

Cerhydroxid-Suspension gewählt. Bei der Verwendung elnes 

) 	 Ammins in organischen Lösungsinitteln kann von einer Bil- 

dung von NH4NO3 nicht die Rede sein, da das kmmin in was-

serfreiem Milieu nicht hydrolisiert wird und daher bis zur 

Calcination auf dem Träger in unzersetzter Form vorliegen 
muB. 

Die Darlegungen der BeschwerdefUhrerjn hinsichtlich xnög-

licher Reaktionen in wàBrigem Milieu, treffen daher nicht 

den Kern der Sache. Das gleiche gilt auch für das erstmals 

in der Beschwerdebegründung genannte Dokument (12). 
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Abgesehen davon, daB in (8) keine unabhängig von der Kata-

lysator-Komponente angebrachte, fest anhaftende Ober- 

flãchenschicht hergesteilt wird, bestehen die bedeu-

tendsten Unterschiede gegenuber dein Streitpatent of f en- 

sichtlich darin, daB keine (oxidierende) Gluhung des 

Tragers vorgenonunen wird und durch die Verwendung eines 

(unzersetzten) Ammins kein Ainmoniumnitrat in der Auf-

schlämmung vorliegen kann, selbst wenn man unterstellt, 

daB der Fachmann in diesem Dokument die Verwendung von 

unhydratisiertem Cernitrat für die (separate) Herstellung 

des Anunins herausgelesen hãtte. 

Da aber im Streitpatent unwidersprochen die gute Haftung 

des Cerdioxids auf dem geglühten Stahlträger auf die Ge-

genwart von Ammoniuinnitrat in der Suspension zurückzu-

führen ist (Bildung eines Schinelzflusses beim Trocknen, 

der das Aufwachsen des Ce02 auf der Metalloberflãche 

vermittelt - siehe Sp. 4, Z. 52-61) konnte Dokument (8) 

die beanspruchte Lôsung nach Auffassung der Kammer nicht 

nahelegen. Dies trif ft auch dann zu, wenn man davon 

ausgeht, daB die vorbeschriebenen Uberzüge Cerhydroxid 

bzw. Ceroxid (als Katalysatorkomponente) enthalten 

kónnen. 

7.1.2. Diese Ausführungen bestätigen überdies die schon von der 

Einspruchsabteilung festgestellte fehiende Relevanz von 

Dokument (8). Die Kammer glaubt, daB die Zwischenent-

scheidung lediglich einen orthographischen Fehier enthãlt, 

der selbst in Dokument (8) zumindest einmal vorkonunt (vgl. 

Spalte 8, Z. 57). Ersetzt man nãmlich das Wort "Amin"  

durch "Ammin" bzw. "Ammoniakkomplex eines Metalls" wie es 

tatsächlich in dieser Entgegenhaltung angegeben 1st 

(Spalte 4, Z. 6-13) und wie es der fachkundige Leser ohne 

weiteres nach kurzem Uberlegen auch sicherlich tun würde, 
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dann sind die Ausfuhrungen in der Zwischenentscheidung 

ohne Hinzuziehen von Fachbüchern oder dgl. voll verstãnd- 

lich und als zutref fend erkennbar. Dem Einwand der 

Beschwerdéführerin, in der Zwischenentscheidung werde eine 

Ammin-Verbindung einem Amin gieichgesetzt, vermag daher 

die Kammer nicht zu folgen. 

7.2. 	GemäB Dokunient (1) wird u.a. ein Katalysatorträger mit 

einer spezifischen Oberflãche gr6i3er als 10m 2/cm3  und 

Gitterstörungen (SauerstofflUcken u/o -freistellen) aus 

Ceroxidpartikeln hergestelit. Hierzu kann eine Lösung 
elnes Cersaizes wie Nitrat, Sulfat oder Chiorid und 

anderer zugefügten seltenen Erden mit einem UberschuB 

Base, wie beispielsweise Ammoniumhydroxid, gemischt 

werden. Das entstandene Hydrogel kann dann mit Wasser oder 

mit einer sehr verdünnten Ainmoniuinhydroxidlösung frei von 

Elektrolyten gewaschen werden und dann zu einem Gel hoher 

Oberfläche luftgetrocknet werden. Durch Calcinieren bei 

verschiedenen Teinperaturen kristallisiert das Gel you-

ständig, so daB auf diese Weise die Herstellung eines 

Trägers mit verschiedenen spezifischen Oberflächen und 

porösen Strukturen möglich ist (siehe insbesondere Seite 

8, letzter Absatz bis Seite 9, zweiter Absatz; Seite 15, 

Zeilen 1 bis 18). 

Auch das Strahivermahien eignet sich zur Herstellung von 

Katalysatortrãgern aus wâBrigen Metalloxiden oder gemein-

sam ausgefällten wãBrigen Metalloxiden, die mit Wasser u/o 

zersetzbaren Saizen (z.B. Ammoniumnitrat) gemischt sind, 

weil bei erhöhten Temperaturen (800°C) diese Systeme 

trocknen u/ca sich zersetzen, wobei kleine oxidgelpartikel 

entstehen (siehe Seite 16, 2. und 3. Absatz). 

Der gemäB (1) hergesteilte °Träger hat einen kristallinen 

Charakter und die Oberflächenfreistellen des Kristall- 
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12 	T 227/86 

gitters soicher Träger kónnen als Nest oder Anker für 

Edelmetalle wirken, wobei sie deren Wandern verhindern 

oder vermindern und damit Kritallwachstum und den beglei-

tenden Aktivjtãtsver]ust verhindern oder vermindern (siehe 

Seite 34, zweiter Absatz). 

Diese Ausführungen zeigen, daB die Entgegenhaltung (1) 

weder mit der Aufgabe des Streitpatents, noch mit deren 

Läsung in irgendeinem Zusammenhang steht. Dieses Dokument 

befaBt sich nicht mit Trãgern aus Metall oder mit der 

Problematik der Oberflachenbeschichtung soicher Träger. 

Auch geht es dort eigentlich nur darum, die (ausgefällten) 

Metalloxide von Elektrolyten zu befreien, damit das er-

wünschte Endprodukt (Träger mit kristallinem Charakter) 

elektrolytfrei 1st. 

Aus diesem Grund liegen die von der Beschwerdeführerin 

vorgetragenen Ausführungen in bezug auf Dokument (1) 

neben der Sache. 

	

7.3. 	Aus dem Vorstehenden ist auBerdem ohne weiteres erkennbar, 

daB auch eine Verbindung der Dokumente (8) und (1), die 

beanspruchte Lôsung nicht nahelegen konnte. 

	

7.4. 	Da die Ubrigen von der Beschwerdeführerin angezogenen Do- 

kumente dem beanspruchten Gegenstand nicht nãher kominen 

und auch keine weiteren, entscheidungswesentlichen Infor-

mationen vermittein, kann von einer eingehenden Würdigung 

dieser Dokumente abgesehen werden. 

	

7.5. 	Hieraus ergibt sich, daB der Gegenstand des geltenden Ver- 

fahrensanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruht. 
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Da die abhängigen AnsprUche 2 bis 5 weitere Ausgestal-
tungen des Gegenstandes von Anspruch 1 betreffen, gilt für 

diese das gleiche. 

7.6 	Es bleibt noch zu prüfen, ob auch der (unabhangige) Ver- 

wendungsanspruch 6 gewährbar ist. 

Dieser Anspruch betrif ft die Verwendung eines gemäB Ver-

fahrensanspruch 1 hergesteliten Erzeugnisses (Katalysator-

trägers). Das Erzeugnis selbst wurde hier nicht bean-

sprucht. Wie aber schon weiter oben dargelegt, besteht 
dieses aus einer speziellen Legierung (Cr-Al-Stahl), die 

mit einer fest anhaftenden Oberflächenschicht aus Cer-

dioxid versehen ist, weiche erst in einein zusätzlichen und 

getrennten Arbeitsgang mit der katalytisch wirkamen Konipo-
nente (Edelmetall) beladen wird. Im Gegenteil hierzu be-
trif ft Dokument (8) ein schon gebrauchsfertiges Erzeugnis. 

In diesem Dokuinent ist an keiner Stelle vorgesehen den 
Träger für die Katalysatorsubstanzen separat herzustellen, 

darnit dieser nachträglich mit der eigentlichen Kataly-

satorkomponente beladen werden kann. Hinzu konunt, daB das 

Trägermaterial gemãl3 Streitpatent aus einer in Dokument 
(8) nicht erwãhnten speziellen Legierung besteht auf der 

erst nach einer oxidierenden Vorbehandlung eine wisch- und 

kratzfeste Schicht aus Cerdioxid erhalten wird. Durch 

diesen fest anhaftenden Uberzug wird es erst inöglich, 

nachtrãglich eine katalytische Komponente probleinlos auf 

dem beschichteten Metallkörper zu fixieren. Dies geschieht 

gemäl3 Anspruch 6 des Streitpatents durch Irnprägnieren des 

Katalysatortrãgers mit einer Lósung elner Edelmetaliver-

bindung. Die Eigenschaft des Trãgers, auf diese Weise mit 

der Katalysatorkomponente beladen zu werden, urn einen 

Katalysator zu bilden, ist auf den Uberzug zurückzufUhren. 

Somit ist die eingangs definierte Aufgabe des Streit-

patents vollständig geläst. Dies konnte der Fachmann aber 
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weder Dokument (8) noch Dokument (1) entnehmen. Seitens 

der Beschwerdeführerin wurden diesbezuglich auch keine 

Argumente vorgetragen, weiche die Kammer voin Gegenteil 

hãtten überzeugen kônnen. 

Deshaib beruht auch die Verwendung gemãB dem geltenden An-

spruch 6 auf einer erfinderischen Tãtigkeit. 

Das gleiche gilt für die davon abhângigen Ansprüche 7 und 

8. 

Entscheidungsformel 

Aus diesem Grund wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 	 P.Lançon 
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